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The Supreme Court, the MedÍa, and Publ.ic Opinion: Comparing Experimental and

Observational Methods / 223
Katerina Linos and Kimberly Twist

Justice Is Less Btind, and Less Legalistic, than We Thought: Evidence from an

Experiment with Real Judges / 255
Holger Spamann and Lars K[öhn

Relative Judgments / 281
Adi Leibovitch

Black Sheep or scapegoats? Imptementable Monitoring Poticies under

Unobservable Levels of Misbehavior / 331
Berno Buechel and Gerd Muehlheusser

Prenups / 367
Peter T. Leeson and Joshua Pierson

Supreme Court Justices' Loyatty to the President | 4Ol

Lee Epstein and Eric A. Posner

Is the Government Fiscalty Btind? An Empirical Examination of the Effect of the

Compensation Reguirement on Eminent-Domain Exercises / 437

Ronit Levine-Schnur and Gideon Parchomovsky

The Heavy Costs of High Bail,: Evidence from Judge Randomization / 477

Arpit Gupta, Christopher Hansman, and Ethan Frenchman

.-',.i1¡-:l!,'.

i:

www journats. uchicago.edu! LS

.',.i



', , i.l'{

;,8

I..OMPUTETIUND Rffi
Zeitschrift
für die Praxis

des Rechts

der lnformations-
technologien

33, Jahrgang' Heft 1t20j7 . 5.1-72

lL,

Neues unter
www.cr-online.de:

LeiÏlin jen derArt. 29 Datenschutzgruppe v
1 3.1 2.201 6 zum Fecht auf Datenübertrag-
barkeit, zu Daienschutzbeauftragten und
zu r federführenden Aufsichtsbehörde
nach DSGVO

lTund Software
Mathias Lejeune - Brexit - Anmerkungen zum englischen lT-(VertragsJ
Recht Unterschiede zwischen dem englischen uncl dem deutschen lT-(Ven
trags)Recht und Auswirkungen des Brexits

Gleichstellung des Verleihs von E-Books mit herkömmlichem Buchverleih
EUGH: Urteil vom '10.1 1.2016

Weiterverkauf von Software ohne Originaldatenträger
EUGH: Urteil vom 12.10.2016

Bewerbung geschüizter Werke als Verbreitung i.S.v S 69c UrhG
OLG Frankfurt: Urteil vom 1 1.8.2015

14

17

19

@aktuell

Daten und Sicherheit
Maximilian Dorndorf/Peter Schneidereit - E-Sign ing von Verträgen m ittels
qualifizierter eleKronischer Signatur nach eIDAS Rechtliche Fallstricke unter
beso n d e re r Be rüc ksi chti g u ng d es Fi n anzse kto rs

Christian Trentmann - Das,,Recht auf Vergessenwerden" bei Suchmaschi-
nentrefferlinks Google & Co. im Lichte von DSGVO, DSRL und EUGH

lnternet und E-Commerce
Caroline Volkmann - Verlinkung'& Haftung: Bedeutet die EuGH-Trilogie das
Aus für die lnformationsfreiheit und den Meinungsaustausch im lnternet?
Zugleich Anmerkung zu EUGH, Urt. u. 8.9.2016 - Rs. C-160/1 5, CR 2017, 43 -
GS Media BV/Sanoma u.a. 36

Haftung für Hyperlinks bei urheberrechtlich geschützten Werken
EuGH: Urteil vom 8.9.2016 43

Haftung des Linksetzers für Urhebenechtverletzung auf Zielseite
LG Hamburg: Beschluss vom 18.1 1.2016 46

Störerhaftung von Suchmaschinen für persönlichkeitsverletzende lnhalte auf
DrÌttseiten ab Kenntnis
LG Köln: Urteil vom 16.9.201 5 48

Keine Haftung des Arbeitgebers für Filesharing seiner Mitarbeiter
AG Charlottenburg: Urteilvom 8.6.2016 52

Telekommunikation und Medien
Ron Bisle/Björn Frommer - EuGH klärt Verantwortlichkeit bei anonym nutz-

baren WLAN-Hotspots Das Ende der Pläne zur,,Abschaffung der Störerhaf-
tung'?

Unverhältnismäßige Wohnungsdurchsuchung zwecks Beschlagnahme von

Computern und Routern
OLG Karlsruhe: Beschluss vom 23.8.2016

2t

26

r lT und Software aktuell R3

r lnternet und E-Gommerce akluell R3

r Report und Technik aktuell R8

r lmpressum R9

54

63



CRf,
lnhaltsvezeichnis

R2

Beilagenhinweis:
Dieser Ausgabe liegen ProsPekte

des Verlages Dr Otto Schmidt, Köln,

und der Carl von Ossietz(Y Univer-

sität Oldenburg bei. Wir bitten un-

sere Leser um freundliche Beach-
tung.

Report und Technik
Oliver Stiemerling - Einholung von lT-Sachverständigengutachten zu Soft-
ware Kategorisierung und Grenzen der Kernbereiche effektiver Unterstüt-
zu ng d u rch lT-Gutachten 65

CRo
o

Portal zum lT-Recht

Experten blog

ø Cesetzgebungsreport

N ,\SS-Feeos

E Newsletter

Schauen Sie einfach md rein:

ffi wwwcr-online.de



:

Icue Zcitschrift für
Arbcit¡rccht xzAZweiwochenschrift für die belriebliche Praxis

Schriftleitung: Prof. Dr. Achim Schunder, Dr. Jochen Wallisch und Martin Wildschütz,
Beethovenstr. T b, 60325 Frankfurt a. M.

NZA Editorial

Jobst-Hubertus Bauer/Sibylle Romero
Das Entgelttransparenzgesetz - viel Bürokratie für Nichts!

NZA aktuell

Wichtige neue Entscheidungen

lnformationen

lmpressum

Aufsätze und Berichte

Thorsten Beck
Betriebl iches Eingliederungsmanagement

Frank Bayreuther
Der neue Kündigungsschutz schwerbehinderter Arbeitnehmer nach S 95 ll SGB lX

Mathias Maul-Sartori
Arbeitslosengeld ll und arbeitsgerichtliche Praxis

Kommentar

Stefan Greiner
Die Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärung von Sozialkassentarifverträgen im Baugewerbe

Online-Aufsatz

Andreas Busemann
Ein kurzer Überblick über die Terminologie elternzeit- und mutterschutzbedingter Ausfallzeiten

Mitteilungen und Dokumente

Christina Eisfeld
Tagungsbericht der 16. NZAJahrestagung 20'16

Buchbesprechungen

M. Henssler/H. J. Willemsen/H.-J. Kalb, Arbeitsrecht Kommentar (P Bader)

Blick ins Sozialrecht

Oliver Ricken

Widerruflichkeit der Zustimmung des Beschäftigten beim Anfrageverfahren
Verpflichtung zur lnanspruchnahme einer vorzeitigen Altersrente bei Bezug von ALG-Il

Rechtswidrigkeit von ungeeigneten Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung
Arbeitslosengeld und Verzicht auf vorgezogene Altersrente

81

87

91

98

VI

VI

xxlt

102

103

107

NZA2t2017IV

107

108

108

108



lnhalt
www.nza.de

Heft 212017

25. Januar 2017 .34. Jahrgang . Seite 81-144

109

't11

112

116

121

123

124

128

131

135

136

Al Se¡
c)

¡
?
tU

BVerfG

BAG

BAG

BAG

BAG

BAG

BGH

Rechtsprechung

Arbeitsvertragsrecht

EUGH 21.12.2016 - C-539/15 Mittelbare Altersdiskriminierung durch Verlängerung des Vorrückzeit-
raums in Gehaltsbezugsstufen

Auswahlverfahren in Mischverwaltung - Jobcenter

,,Zufallsfund" bei verdeckter Videoüberwachung - Außerordentliche
Kündigung

Zulässigkeit der Berufung - Druckkündigung

Abfindung nach 5 1a KSchG

Feiertagsvergütung - Wirksamkeit einer Ruhensvereinbarung

Unvermögen wegen Hausverbots

lnanspruchnahme des Rückkaufwerts durch ausgeschiedenen
Arbeitnehmer

Auslegung von Tarifnormen durch die Gerichte

Zusti mmungsverweigerun g des Betriebsrats bei Versetzu n g u nd
Umgruppierung

Verletzung von gesetzlichen Pflichten durch Betriebsrat

Erfolglose Anhörungsrüge im Streit um AVE des Tarifvertrags der
Sozial kassenverf ah ren

Neuer Anspruch im Wege der Klageånderung in Berufungsinstanz -
Unzulässige Berufung

Gerichtliche Hinweispflicht - Schadensersatzklage wegen unlauteren
Wettbewerbs

Voraussetzungen fur die Gewährung von Prozesskostenhilfe (Ls.)

08. 11.2016 - 1 BvR 2317/15

22.09.2016 - 2AZR8/8|15

19. 07. 2016 - 2 AZR 637t15

19. 07. 2016 - 2 AZR 536t15

26.10.2016 - 5 AZR456fis

28.09.2016 - 5 MR224t16

08.06.2016 - wZR346t15

Ta rifvertra gs- u n d Betriebsverfassu n gs recht

BAG 16.03.2016 - 4A¿R50A14

BAG 11.10.2016 - 1ABR49|14

BAG 27.07.2016 - 7 ABR14t15

Verfahrensrecht

BAG 29, 11.2016 - 10 ABR 68/1 6 (F)

BAG 15.11,2016 - 9 AZR125t16

139

140

141

"t44

BAG 20,04.2016 - 10 A¿R111t1s

LAG HamburS 06. 09.2016 - 7 Sa49/16

Mit Beitrag T Beckfür die Fachanwaltsfortbildung nach S 15 lV FAO * s. Seite 81 (Folge I von 4)

Mit Beilage 112017: SOKA-BAU, das BAG und das SOKA-S¡G

NZA2t2017 V



g
1-

6534 INHATTSVERZEICHNJS

-: 
Ì

.)
.:::

2

,:.t

7L , 2. Februay 2Ot7

IN AITER KÜRZE

THEMA
Conrad Pramböck: Was Mitarbeiter von Managern und Unternehmern lernen können

Auch wenn Selbstständige angeblich reicher und gtückticher sind als Angestellte, haben es Angestetlte über viele Berufsjahre
hinweg meist leichter, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Dauerhaft können sie jedoch nur erfolgreich sein, wenn sie so

denken und sich verhalten wie Selbstständige und Führungskräfte.

RECHTSPRECHUNG

3

I'ARBEITSRECHT

Entzug des privat nutzbaren Dienstwagens - Berechnung des Âquivalents 5

Überstundenentgelt: Widerruf eines Verjährungsverzichts - Verstoß gegen Treu und Glauben?

Berücksichtigung eines koltektivvertraglichen Nachtfaktors bei der Entgeltfortzahlung

Kündigung im Krankenstand: keine Vorlagepfticht der Krankenstandsbestätigung nach DV-Ende

r INSOLVENZ-ENTGELT

Insolvenz-Entgelt: Berechnung der Kündigungsentschädigung bei freien Dienstnehmern

lnsotvenz-Entgelt für BV-Beiträge - rechtliches lnteresse an gerichtticher Feststeltung

B

9

9

11

7

I ESG: Anrechnu ng von Tei lza hlu ngen des Arbeitgebers a uf gesicherte Ansprüche

l SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Kein Erwerb von Schwerarbeitszeiten während Freiste[lung als Betriebsrat

T2

13

I STEUERRECHT

BFG: Steuerbefreiung für Essensbons bei Nachweis der arbeitsplatznahen Einlösung

NEUE VORSCHRIFTEN

15

r SOZIALVERSICHÊRUNG

Gesetzesänderungen betreffend die Bauwirtschaft - BGBt

I' STEUERRECHT

Anderung des DBA-Liechtenstein

Automatischer lnformationsaustausch mit Schweiz und Liechtenstein - BGBI

18

19

19

NEUERSCHEINUNGEN 20

L7IMPRESSUM

ard.lexisnexis.at



lnhalt

EIEIESEU
Unwirksamkeit von Rechtshandlungen insolventer Arbeitgeber iSd S 3 Abs f lO
BETTINA NUNNER.KRAUTGASSER

Zur Bedarfsprüfung bei der geplanten Anderung einer Krankenanstalt
BIRGIT SCHRATTBAUER

Kontrolle der (privaten) lnternetnutzung am Arbeitsplatz

3
rA

10

ìt -= rT z.
''t',,,t,:.:**/

e

19

27

32

37

40

46

50

58

iJ|/OLFGANG GORICNIK
zu EGMR vom 12 :.2A16, 61 496/08, Bàrbulescu/Rumänien

Arbe¡ts- und Sozialgericht kann das Vorliegen einer konkreten Berufskrankheit als Vorfrage prüfen
DOMINIK STELLA
zu OGH vom 15.3.2016, 10 ObS 125115b

Schadenersatzanspruch wegen falscher Angaben gegenüber der Gebietskrankenkasse
ROBERT REBHAHN/THOMAS DULLINGER
zu OGH vom 30.3.201 6, 4 Ob 37 /16v

Keine Anrechnung eines Schwerarbeitsmonats, wenn an weniger als 15 Tagen Schwerarbeit verrichtet wird
ALEXANDER DE BRITO
zu OGH vom 13.4.2016, 10 ObS 23116d

Vorzeitiger Austritt aus gesundheitlichen Gründen (Burn-Out)
MARTAJ. GLOWACKA
zu OGH vom 21.4.2016,9 ObA 43l16p

Folgearbeitsverhältnis und Beginn der BMSVG-Beitragspflicht
ANDREAS MAIR
zu OGH vom 25.5.2016, I ObA 3O/16a

Benachteiligung wegen islamischen Gesichtsschleiers oder Kopftuchs
ROBERTREBHAHN
zu OGH vom 25.5.201 6, I ObA 1 1 7/1 5v

Familiäre Verhältnisse sind für die Beurteilung der lnvalidität unerheblich
HELMUT TVANSITS

zu OGH vom 7 .6.2016, 1 0 ObS 54116p

,,Unzukömmlichkeiten der dortseits bezeichneten Art ..." - Notizen zum Sportelverbot
RAINER S]LBERNAGL

Schansker

Die Beschränkung des Streikrechts auf tariflich regelbare Ziele
ELISABETH BRAMESHUBER

Glück

Konsolidierung von Rechtsvorschriften - Ûber den buchstäblichen und den lesbaren lext von Gesetzen

PETER MADER

B rau n/W i sski rch e n (H rsg)

Konzernarbeitsrecht - Handbuch
LINDA KREIL

Pfeil (Hrsg)

Der AIV-Komm - Dâs Arbeitslosenversicherungsgesetz
NORA MELZER-AZODANLOO

S o n ntag/ S ch o b er/ Ko n ezny

KBGG - Kinderbetreuungsgeldgesetz - Kommentar
MANI]ELA STADLER

64

67

68

69

71

71

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

AUS DER GESCHICHTE DES ARBEITSRECHTS UND DES SOZIALRECHTS

BUCHBESPRECHUNGEN

t 1/2017 ¡ Februar I



lnhalt

Kno¡tz
Gastarbeiter für Europa - Die Wirtschaftsgeschichte der frühen europèüschen Migration und Integration
ANDREAS RAFFEINER

Wac hter/ Rei ssn er (H rsg)

Innsbrucker Ja,trrbuch zum Arbeitsrecht ufrd Sozialrecht 2o15
KLAA,ÄHINGER

Au er- M ayer/ Schrattbau er/W idy (H rsg)

Behinderteneinstellungs gesetz
SAR,A NADINE POCTEIM

Zeller Tagung

72

73

75

76

ANKUNDIGUNG

.1/2017 r Februar



lnhalt

ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

1 D¡rekter Úbertritt aus aktivem Arbeitsverhältnis in Alterspension keine notwendige Voraussetzung für Firmenpênsion
OGl{ 29.9.2016 , I ObA 77116p

2 Keine Betriebsübung, wenn zwei unterschiedliche Vertragsgestaltungen vorliegen
oGH 29.9.2016, I ObA 108/16x

3 Sittenwidrigkeit einer Abwesenheitsgebühr bei einem Ausbildungslehrgang für den Friseurberuf
oG}I 29.9.2016, 9 ObA 93/16s

4 Ausbildungskostenrückersatzverpflichtung einer Krankenpflegerin in der Höhe von € 24.000,- gegenüber einem öffentlichen
Krankenhaus
ocl{ 29.9.2016. I ObA 1P9l15h

5 Mündliche Kündigung des Dienstvedrages in der Gerichtsverhandlung erfüllt nicht vertraglich vereinbartes Schriftlichkeitsgebot
oGH 28.10.2016, I ObA 57116x

10

6 Längere Unterbrechungen stehen einer Zusammenrechnung von Dienstverhältnissen für die Berechnung der Abfertigung
nicht zwingend entgegen
oGH 29.9.2016. I ObA 114/16d

11

7 Berechtigte Entlassung wegen Veñrauensunwürdigkeit knapp vor Ende der Ktìndigungsfrist
oG}{ 29.9.2016, I ObA 105/16f

11

8 Entlassung nach Kündigung in Kenntnis des Entlassungsgrundes unberechtigt
oGH 29.9.2016, I Ob.A. 110/16s

12

9 Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit auf Grund einer Verdiensteinbuße von 27 o/o

oGH 27.9.2016, a ObA 44lr6b
12

10 Keine Sozialwidrigkeit bei Kündigung wegen Korridorpension nach zehnjähríger Dienstfreistellung
oGI{ 1?.a.2016. a ObA 46116x

13

11 Anspruch auf Sonderzahlungen erst nach sechsmonat¡ger Beschäftigungsdauer: Keine Diskriminierung befristet Beschäftigter 13
oGH 29.9.2016, I ObA 112/16k

12 KollV der Berufsvereinigung von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe - keine Anrechnung von Vordienstzeiten
mangels rechtzeitiger Bekanntgabe
OGH 27.9.2016, I OlrA 59i 16h

13 Auch ohne ausländische Beschäftigungszeiten kann die N¡chtanrechnung einschlägiger Dienstzeiten diskriminierend
und damit unionsrechtswidrig sein
OGH 28.1o.2o16. I ObA 9a/16a

1 4 Duldung von Nebengeschäften im selben Gewerbe - Entlassung unberechtigt
oGH 27.9.2016, B ObA 48/16s

15 Sexuelle Belästigung: Kein Anspruch auf immateriellen Schadenersatz nach $ 12 Abs 7 GIBG bei berechtigtem
vorzeitigen Austritt
oGH 17.8.2016, A ObA 47116v

16 lnsolvenz-Entgelt-sicherung: lrrtümliche Überzahlung des Arbeitgebers ist nicht auf Prozesskosten anzurechnen
oGH 27.9.2016, I ObS 13/16v

'17 Rechtsfragen betreffend Ruhezeiten und Entgeftbedingungen bei Beamten - Rechtsweg unzulässig
OGH 25.10.2016. I ObA 7/16m

18 Einstufung im KollV - Haupttätigke¡tsbereich des AN ausschlaggebend
OGH 29.9.Po16. I ObA 1o9/16v

'19 Fußball-Bundesliga: Einseitige Vertragsverlängerungs-Option des Arbeitgebers verstößt trotz Gehaltserhöhung
mangels Gleichwertigkeit der Ansprüche gegen Kollektivvertrag
oGH 28.10.2016, 9 ObA 88/16f

20 Privatbeteiligtenanschluss verhindert nicht Verfall von Schadenersatzansprüchen des Arbeitgebers
OGH å8.1o.2016, e obA 103/16m

6

7

7

I

14

15

15

16

17

20

2'l

21

22

DFdA-infas | 1/2017 '



lnlralt

ÞrKollVfürArbeiter¡mholz-undkunststoffverarbeitendenGewerbe:zeitendesBeschäftigungsverbotsnachsS3und5MSchG
l,'"j ãp Beschäft¡gungszeiten anzusehen

OGI127.9.2O16, a Ol:S 111162

22 Kollektivve rtragfürMetallgewerbe-Angestellte - Mischberechnung der Sonderzahlungen bei Änderung

jes þeschäft igungsausmaßes
ocl:H 27.9.2016, B obs 12l16x

23 Kollektivver.trag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung: Anspruch auf aliquoten urlaubszuschuss bei unberechtigtem

votzeitigen Austritt
oGH 28.1O.2O16, e obA 12Ol16m

24 Kajndigungwegen Ersuchens um Vereinbarung e¡ner Elternteilzeit: Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

oc¡t 25.10.2016, B ObA 63/16x

25 parlielle Dienstunfähigkeit e¡ner Vertragsbediensteten nach langem Krankenstand - Weiterbeschäftigung bei ausgegliedertem

[Jnlernehmen für den Arbe¡tgeber unzumutbar
oGH 25.10.2016. a ObA 12116x

26 Unzulässigkeit der Befristung begründet für sich allein noch keinen Abfertigungsanspruch, wenn der Kläger die Befristung
dennoch gegen sich gelten lässt
oGH 29.9.2016, I ObA 99/16y

27 Feststellungsklage erJordert lnteresse an der Feststellung eines Rechts oder Rechtsverhältnisses,
nicht einer Rechtshandlung
oGH27.5.2016, I ObA 39/16t

AR B E I T S LOSENYERS'CHEB U NG S R EC HT

28 Pensionsvorschuss für Personen im aufrechten Dienstverhältnis: Vermutung der Arbeitsunfähigkeit gilt nur bis zum Vorliegen
des Gutachtens der PVA
VWGH 14.9.2016, Ra 2O16108/0039

29 Keine Rückforderung des Arbeitslosengeldes bei entschuldbarem Rechtsirrtum
BVWG 17.11.2016, 1V198 212C373-7

30 Meldepflicht binnen e¡ner Kalenderwoche nach entschuldigtem Versäumen eines Kontrolltermins
BVWG a.11.2O16, Wl67 2131626-1

31 Verfügbarkeit bei aufrechtem Asylverfahren mit faktischem Abschiebeschutz
BVWG 4.11.2O16, Wl67 212775c-7

SOZIALRECHT

32 Kategor¡e 11 der Liste n¡cht erstattungsfähiger Arzneimittelkategorien (Arzneimittel zur Entwöhnung vom Nikotingebrauch)
nicht gesetzwidrig
vfGH 5.1o.po1 6,v ?,.tzor\

33 Bs¡gcþ¡n¡g der Versehrtenrente im Falle eines Arbeitsunfalls bei Versicherten in Berufsausbildung
OGII 19.9.2616, 10 ObS 60/16w

34 Anspruch auf Hilfsmittel in der Unfallversicherung
oGll r g.g.¿oro. 1o obs b6lr 69

!5 -!ticttorOerung der vorzeitigen Alterspension gegenüber Geschäftsführer einer GmbH bei unterbliebener Gewinnausschüttung
ocH r¡.s.eoro, 1o-obs ?9/r6i

]!junerOetriebliche Nachschulung eines Maurers zum FachmarktberateroGt eg.l r.zorc, lo obs b/r 69

f;7on\iu u.scrtulung eines Kfz-Mechanikers auf Autoverkäufer ist zumutbar
13.9.2016, 10 Obs 105/16p

38N
þçrierechnung der Witwenpension bei Anderung des Unterhaltsanspruches

13.9.2O16, 10 OlrS 9b/16t

Überweisungsbetrags für Männer und Frauen nicht verfassungswidrig

22

23

25

26

26

27

27

28

30

31

31

32

34

36

38

39

41

42

42

DRdA-infas .1/2017 .



't

lnhalt

40 Anmeldung zur Sozialversicherung durch den Dienstgeber nicht als ,,schriftliche Angabe des Versicherten
gegenüber dem Versicherungsträger" ¡Sd S 358 ASVG zu werten
oGH 11.10.2016, 10 ObS 124lt6g

41 Keine Kostenerstattung für Behandlung durch freiberuflich tätigen Arzt ohne Berufssitz
oGH 11.10.2016, 10 ObS 109/16â.

42 Bildungsteilzeitgeld steht dem Bezug von einkommensabhängigem Kinderbetreuungsgeld nicht entgegen
oGH 11.10.2016, 10 ObS 10L/1,62

43 Keine Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes bei Verlust des Nachweises über eine Mutter-Kind-Pass-
Untersuchung auf dem normalen Postweg
OGH 13.9.2016. 10 ObS B8/16p

44 1A-Tage-Frist für Änderungen des Antrags auf Kinderbetreuungsgeld beginnt mit erstmaliger Antragstellung
oGH 11.10.2016, 10 Obs 7141teß

45 Keine Hinterbliebenenrente für den Lebenspartner
EuGH 24.11.2016, C-4431r5, Parcis

Fortbildungskosten für Kinderbetreuungspersonen
F'I,ORIAI',I G. BURGER,

Anpassungsbedarf für bestehende Betriebsvereinbarungen vor dem Hintergrund der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung?
WOLFGANG GORICNIK

2. Symposium des Wiener Arbe¡tsrechtsforums zum Generalthema ,,Die Tücken des Bestandschutzes"
MICHAEL HAIDER

43

44

46

47

48

49

50

53

59

Perthold-Stoitzner
UG - Universitätsgesetz 2002
GÌ]NTTÐR LÖSCHNIGG

Hintz/Lill
lnsolvenz und Arbeitsrecht - Antworten für die Praxis
MAIìGI'I MADER

Verband der Versicherungsuntemehmen (Hrsg)

Die lnvalidität in der privaten Unfallversicherung
CHRISTA MARISCHKA

62

62

63

63

64

64

64

65

)a
L¡.J

' /,,

/i
1:

\1Äî
o

. .,.Ìí,rj'ltV-:

Löschnigg/Ruß
Handels-KV 2016
MIRIAM MITSCHKA

Burger/Mair/Wachter
Sozialrecht Basics
FELIX SCHORGHOFER

El¡sabeth Ste¡ner
Aktuelle Entscheidungen des OGH zu Diskriminierung und gesetzlichem Schulz von Têilzeitbeschäftigten
BTANCA SCHRITTW]ESER

Pichelmayer
Berufsausbildungsrecht kompakt - Lehrlingsausbildung in der Praxis
MARKUS SCHULLER

c^il^^.

Beamten-Dienstrecht - BDG
}IELMÜT ZIEIIENSACK

AUS DER PRAXIS. FÜR DIE PRAXIS

AKTU ELLE SOZIALPOLITIK

BUCHEREINGANG
66

DRdA-infas .1/2017 . Februar



ARBEITS- U N D SOZ,IALRECHTSKARTEI
Redaktion: Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold, Mag. Stefan Menhofer
1210 Wien, Scheydgasse 24, Telefon: 01 /24 630, Fax: 01/24 630/51 ,

E-Mail Redaktion: redaktion @ lindeverlag.at

o

o

'!fî -!ñ ìql- T-lli Þ:ri i. : ;:

þuw,
a

.\

Z
U)

INHALTSVERZEICHNIS
ANDREAS GERHARTL ........,......
Topthema: Regelungskompetenzen für Kollektivvertrag und
Betriebsvereinbarung

Tendenzschutz zugunsten einer Religionsgesellschaft

THOMAS RAUCH
Topthema: Auflösung von Betriebsvereinbarungen

VERENA ZWINGER
Topthema: Dispositive Nachwirkung gekündigter fakultativer
Betriebsvereinbarungen

CHRISTOPH WIESINGER ............
Der Durchrechnungszeitraum beim Lohn- und Sozialdumping

SEBASTIAN ZANKEL
Diskriminierung bei den sonstigen Arbeitsbedingungen
aufgrund einer Behinderung

Unzulässige Beschränkung der Mandatsausübung eines Mitglieds
des Personalausschusses durch den Arbeitgeber........

49

50

56

60

65

71

GERDA ERCHER-LEDERER / ERWIN RATH
Neues aus der Gesetzgebung
o Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017
o Krankenversicherung gemäß S I ASVG

EDITH MARHOLD.WEINMEIER .....

Aus der aktuellen Rechtsprechung
o OGH: Fakultative Betriebsvereín-

barung/Nachwirkung
a OGH: Verschlechternde Versetzung

und Anderungskündigung

o Tätigkeitsdauer der Belegschafts-
organe

o OGH: Entgeltfortzantung gemåO 5 a
Abs 4 AngG

o OGH: Austritt wegen Gesundheits-
gefährdung

72

ALFRED SHUBSHIZKY ............
Praxis-News aus Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Arbeitsrecht in
Kurzform

73

77



¡hIHALT

Schwerpunkt : Arbeitskräfteuberlassung

+Editorial ....
Kopftuch, Gesichtsschleier etc
Von Stefan Köck

Beitnäge
+ Zur Abgrenzung von Werkverlrag und Arbeitskráfteüberlassung . .

Eine Annäherung an g 4 Abs Z AÜC aus unionsrechilicher Sicht
Die schon bisher bestehenden Abgrenzungsfragen zwischen Werkleistungserfüllung durch Gehilfen und
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]'v9nn1n. Der Beitrag widmet sich unter Berücksichtigung aktueller EuGH-|udikatur einem ,,gesamtheit-
lichen" Lösungsansatz.
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Bestandteilen, verschiedenenZulagen und Zuschlägen sowie Entgelt für Mehr- und Überstundenleistungen
zusammen. Wie sind in diesen Fällen die Abfertigung, die Entgeltfortzahlung oder das Urlaubsentgelt zu
berechnen? Welches Schicksal nehmen diese Entgeltbestandteile, wenn die Grundlage für ihre Leistung
wegfìillt?
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Bis todbringende Berufskrank-

heiten auftreten, vergehen oft

Jahrzehnte. Trotzdem muss

bewiesen werden, dass die

schädigenden Einwirkungen

bei der Arbeit vqr lahrzehnten
die jeweitige Berufskrankheit

verursacht haben. Was sollte
getan werden, um die Begut-

achtung und Anerkennung tod.

bringender Berufskrankheiten

zu verbessern?

3
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Pflege

Start der größten Pflegereform
Das ändert sich jetzt

Für die rund 2,9 Millionen

Pflegebedürft igen änderte

sich seit Anfang dieses Jahres

sehr vie[. Denn jetzt wird die

bislang größte Reform seit

Einführung der Pftegeversiche-

rung im Jahr 1995 umgesetzt:

Es gibt nun - endlich -einen
neuen Pflegebedürft igkeitsbe-

griff und damit auch ein neues

Begutachtungsverfahren zur

FeststeItung der Pflegebedürf-

tigkeit. Statt drei (regutärer)

Pflegestufen bestimmen nun

fünf Pflegegrade den Pflegebe-

darf und damit die ieweiligen
Leistungen. Neue Leistungsbe-

träge bringen vielen Pftege-

bedürft igen - insbesondere

denen mit eingeschränkter

Atttagskompetenz - höhere

Ansprüche. Auch für viele

pftegende Angehörige gibt es

Verbesserungen: vor altem bei

der soziaten Absicherung.
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Start der größten Pflegereform
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Rentenversicherung
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EuG H, Urteil vorn 13.A7. 201.6 - C-187 | t5

Der Europäische Gerichtshof verlangt eine grundlegende Neuregelung der Pensions-
ansprüche von Beamten, die in einem anderen Staat der Europäischen Union tätigwerden
wollen. Die bisherige Praxis, ausscheidende Beamte mit teils erheblichen Einbußen in der
gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, ist unvereinbar mit dem Recht der
Arbeitnehmer auf Freizügigkeit.
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Nordrhein-Westfaten (N RW) eindrucl<svott:

Der betroffene Oberstudienrat hatte als

Beamter eine Pension von monatlich zToo

Euro >erdient<<; nach der Nachversiche-

rung hätte ihm nur noch eine Rente in
Höhe von ro5o Euro zugestanden. Eine

Nachversicherung in der Versorgungsan-

statt des Bundes und der Länder (VBL), die

die Zusatzversorgung der Angestellten des

öffentlichen Diensts organisiert, ist ge-

setzlich - und vom Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) stets gebilligt - nicht vorge-

sehen. Das zeigt deuttich, dass es bei dem

Beamte, die aus dem Dienstverhättnis vor
Eintritt in den Ruhestand ausscheiden, um

im lnland in der Privatwírtschaft oder im

Austand in einem Beschäftigungsverhättnis

tät¡g zu werden, vertieren vollständig ihre
Pensionsansprüche. Sie werden in der ge-

setzlichen Rentenversicherung nachversi-

chert und haben danach nur noch Ansprü-
che gegen den Rentenversicherun gsträger.

Beamte wechseln nur selten
Die wirtschaftlichen Folgen für wechse{wi[-
lige Beamte sind in der Regel so einschnei-
dend, dass solche Fälle praktisch nur set-

ten vorl<ommen. Bei dem WechseI ins
Austand di.irften in der Regel private Grün-

de dominieren, etwa der Umstand, dass

eine (neue) Partnerschaft nur im Ausland
gelebt werden kann, weiI der Partner orts-
gebunden ist oder weil der Beamte in

Deutschland l<eine Chance auf eine ad-

äquate Beschäftigung hätte. Wechsel im

lntand erfotgen typischerweise nur dann,
wenn der neue Arbeitgeber an der Gewin-

nungdes ehematigen Beamten ein so star-
kes lnteresse hat, dass er atle Nachteite im
Zusammenhang mit der Attersversorgung
ausgteicht, etwa über eine Versicherung
bei einem insotvenzgeschützten Versiche-

rungsunternehmen. Dazu ist bei Beamten
im höheren Dienst - also mit al<ademischer
Ausbitdung - heute ein Betrag von we¡t
mehr ats 1.ooo.ooo Euro erforderlich.

EuGH l<ippt deutsche Pensionsregelung
Díese Rechtstage gehört iedoch nach ei-

nem UrteiI des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) der Vergangenheit an. Ein Oberstu-

dienrat aus Nordrhein-Westfalen, der in

Österreich ats Lehrer arbeiten woltie, und

ein Vorlagebeschtuss des Verwaltungsge-
richts (VG) Düsseldorf an den EUGH mach-

ten den Weg zu der -von Fachleuten erwar-

teten - Entscheidung aus Luxemburg frei:
Die Bestimmungen in den deutschen Be-

amtenversorgungsgesetzen über die Nach-

versicherung von Beamten sind mit der

Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach Art.

45 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) nicht vereinbar
und dürfen ab sofort nicht mehr angewandt
werden. Das Urteil betrifft vordergründig
nur Konstellationen, in denen Beamte in

einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-

schen Union (EU) tät¡g werden wo[[en. Es

ist aber l<aum denkbar, dass die Gesetzge-

ber in Bund und Ländern die unumgängli-
che Neuregelung nur auf diesen Personen-

l<reis beschränken und es bei einem

beabsichtigten Wechsel in die Privatwirt"
schaft im lnland bei den bisherigen, nahe-

zu verbietenden Regelungen belassen.

Nachteile der Nachversicherung
Die Dimension der wirtschafttichen Einbu-

ßen bei einem Ausscheiden aus dem Be-

amtenverhättnis und einem WechseI in die

Privatwirtschaft zeigt der AusgangsfatI aus

Sa5ì pÍus 1/2017
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EnxEruNruIssË DEs EuGH

'/2. Einlnkassobüro, das mit Verbrauchern, die ihren Verpflichtungen nicht nachge-

tã*-.r, sind, im Namen des Kreditgebers neue Tilgungspläne vereinbart, jedoch gegenüber

ãen übrigen gewerblichen Tâtigkeiten nur_in untergeordneter Funktion als Kreditvermittler
beteiligt-ist, iit zwar als Kreditvermittler iSd Art 3 Buchst f Verbraucherkreditrichtlinie anzt-
sehen, unterli egt aber nicht der in den Art 5 und 6 der Richtlinie aufgestellten Veryflichtung,
dem Verbraucher vorvertragliche Informationen zu erteilen.
EuGH (3. Kammer) 8. 12. 2016, C-727 /15

\iVurnnnnou¡¡c

In diesemHeft inserieren: BankVerlagWien, S.90, 114; OeKB, U 2; Schoellerbank, U 3; Linde Verlag, S. 109;zeb S.91
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RDB Rechtsdatenbank - www.rdb.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2O03);
RIDA Rechts-Index-Datenbank - www.rida.ar (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2003).

I¡upnrssurvr
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ôffentlichung anzubieten. Für unaufgefordert eingereichte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. Für dieManuskriptrichtlinien siehe
http://www.bwg.at> Publikationen> OBA>Autoren-Richtlinier-AlsAbhandlungen gekennzeichnet€ Beiträge unterliegen ausnahmsloi dem intemational
üblichen Double-Blind-Review-Verfahren.

Eigenti.imer und Herausgeber: Östeneichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft, Eßlinggasse 17l5,4 1010 Wien,Tel.: +431 i 533 50 50 ,Fut+431 I
533 50 50 33' e-mail: office@bwg.at - Schriftleitung: Dr. Markus Bunk - Herausgeber: RA Univ.-P¡of. Dr. R aímund Bollenberger; Univ.-Prof. D¡. P¿¡¿r
Bydlínski;Univ.-Prof.Dr.Markus Dellínger; Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss;Prof.(F}J)ll/ag.Otto Lucíus; ao. Univ.-P¡of. Dt.Roland MesteliR{Priv.-Doz.
MMag.Dr. Martín OppitziUniv.-Prof .Dr. Stephøn Paul; Univ.-Prof. DL SteÍan Píchler', RA Univ.-Prof. Dr. Christian Rabli Univ.-P¡of. Dr. Alemnder
Schopper; Univ.-P¡of. Dr. Peter Steíner; Univ.-P¡of. Dr. Karl Stöger - Herausgeberbeirat: Univ.-P¡of. Dt. Mqtthíøs Bank, CFA; Hof¡ätin des OGH
Dr. Wihna Dehn', Dit. Prof. Dr. Andreas Dombre4 Präsidentin des OGH i.R. Hon.-Prof. Dr. Irmgard Griss; Dir. Univ.-P¡of. Dr. Andreas Grünbichler;
Univ.-Prof. Dr. Michael Hanke;YizegowemetrMag. Andreas lttner',Ho\.-Ptof .Dir.Dr. Bernhard Kocå; o. Univ.-Prof. i.R. Dr. D¡. h.c. I1¿lnut Kozíoli
Univ.-Prof. Dr. Brigítta Lurger.
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nùtziger Verein. Geschäftsführer: Dr. Markus Bunk,Eßlinggasse l7l5, A l0l0 Wien, Tel.: +43 1 533 50 50 - Herstellung: Satz: Dipl.-H'1L-1n[. Franz
König,BEd Niedeneiterberggasse 13/2/1, A 1230 Wien, Tel.: 01/887 22'71;Druck: novographic Druck cribH., Vy'altei-Jumann-Gasse 9,
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Bmtellinformation: ISSN 101 5-1 5 16. Erscheinungsweise: monatlich. Bestellungen nehmen jede Buchhandlung oder der Linde Verlag entgegen. Jahres-
abonnement 2017: € 240 inþJ. lOVoMehruefsteuer zzgl. Versândkosten. Unterbleibt dieAbbestellung, so Iäuft das Abonnement automaiischãrdenjeweils
gùltigen Konditionen auf ein Jahr weiter. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges môglich und müssen bis jeweils spâtestens 30. Novembe¡
schriftlich erfolgen. Der Bezugspreis ist im Vo¡aus zahlba. Anzeigenaufträge we¡den vom Linde Verlag, Fr. Hlqd¡k,'[e|.-. +431 24 630-19, E-Mail: gabriele.
hladik@lindeverlag.at, entgegengenommen.

Urheberrechte: Die in diese¡ Zeitsch¡ift veröffentlichten Beiträge sind urheberechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesonde¡e das der übersetzung
in fremde Sprachen, vorbehalten. Der Rechtsschùtz gilt auch gegenüber Datenbanken und äh¡lichen Einrichtungen. Kei¡ Teil diese¡ Zeitsch¡ift darf
auße¡halb de¡ Grenzen des Urhebetechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Fom - durch Photokopie, Mikofilm oder
andere Verfah¡en- reproduziert oder in eine von Maschinetr, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen veruendbme Sprache übertiagen werden.Auch
die Rechte der Wiedergabe insbesondere durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendungen, im Magnettonverfah¡en oder aufelekt¡onischem, digitalem oder
ãhnlichem Wege bleiben vorbehalten.

Fü¡ den Fall der Annahme und Veröffentlichung des eingereichten Manuskdptes geht das zeitlich und räumlich unbeschränkte, ausschließliche Werk-
nutzungsrecht füralle Sprachen vomAutor/von denAutoren an den Verlag über. Dies gilt insbesondere fü¡das Recht aufVervielfültigung in allen t€chnischen
Verfahren, der Verbreitung, öffentlichen Vy'iedergabe und Veruenung in jedweder, auch elektronischer Fom. Letztere schließt insbesõndere das Recht de¡
Speicherung in Datenbanken, der Vervielfältigung auf Speichemedien alle¡A¡t, der Ausgabe aus Datenbanken in allen Fomen einschließlich der Sendung
sowie der Verbreitung von Vewielf?iltigungsstücken an die Benutzer von Datenbanken ein. Die Einreichung des Manuskriptes gilt als diesbezügliche
Erklärung des Einve¡ständnisses zur EinÈumung sâmtlicher Rechte du¡ch den Autor/die Autoren. Bei Beiträgen von Arbeitsgrippen wird vorausgesetzt,
dass die Publikation vo! allen beteiligten Auloren genehmigt wude und dass alle mit der Eimäumung sämtlicher Rechte an den Vedag einverstandetr sind.

Mir dem für Anikel und druckfertige Entscheidungen an den/die Verfasser zu vom Eigentümer und Herausgeber festgesetzten Sätzen geleisteten Hono¡ar
jst die Ubeftragung sämtlicher Rechte abgegolten. Zugleich erlischt damit die Ausschließlichkeit des eingeräumten Verlags¡echts nicht mit AbÌauf des dem
Jahr des Erscheinens des Beitrags folgenden Kalenderjahres. Dieser Zeitraum gilt keinesfalls fiir die Ve;we¡tung durch Datenbanken.

Es wird da¡auf verrviesen, dass alle Angaben in diese¡ Zeitschrift trotz sorgfültiger Bearbeitung ohne Gewähr eúolgen und eine Haftung des Verlages, des
Herausgebers oder der Auto¡en ausgeschlossen ist, Die Vy'iedergabe von Gãbrauihsnamen, Handelsnamen, Wilþnbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift
berechtigt auch ohne besonde¡e Kennzeichnung nicht zu derAnnahme, dass solche Namen im Sinne der Wa¡en- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten w¿iren und daher von jedemann benùtzt werden düúten.
Das ÖBA richtet sich an Leser beide¡lei Geschlechts. Der einfache¡en Lesba¡keit halb€r wird die männliche Fom verrvendet.
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Nebenentgelte im Bankgeschäft, AGB-Kontrolle und Markttransparenz

Nebenentgelte sind ein wesentlicher Bestandteil diverser Bankgeschäfte, deren Vereinbarung über-
wiegend im Rahmen bankseitig vorgegebenerAllgemeiner Geschåftsbedingungen erfolgt. Die Zuläs-
sigkeit solcher Preisnebenabreden unterliegt der richterlichen lnhaltskontrolle, was in jungerer Ver-

gangenheit häufig zur Unwirksamkeit entsprechender Klauseln führte. Der Autor setzt sich kritisch
mit der Kasuistik auseinander und legt den Schwerpunkt einer eigenen Einordnung dann auf dem
Kriterium der Markttransparenz.

Zahlungsdiensterichtlinie und Leistungskondiktion in Mehrpersonenverhältnissen

Der BGH hat am 16.6.2015 seine bisherige Rechtsprechung zur Leistungskondiktion in Mehrperso-
nenverhältnissen uberwiegend aufgegeben. Fragen der Übertragbarkeit bzw. Weitergeltung von bis
dato gültigen Grundsätzen waren nach der Einführung des neuen Zahlungsverkehrsrechts vielfach
gestellt und diskutiert worden. DerAutor setzt sich in seinem Beitrag kritisch mit der Entscheidung
des Xl. Zivilsenats auseinander und präsentiert sodann eine Lösung unter Einbeziehung der Rege-

lungen über dìe Stellvertretung.

Die Schutzgesetzqualität des lnsiderhandelsverbots gem. Art. l4 Marktmissbrauchs-
verordnung

Die Autoren setzen sich vor dem Hintergrund der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) mit der von
der h. M. bislang ablehnend beantworteten Frage nach der Schutzgesetzqualität des lnsiderhandels.
verbots (nunmehr in Art. 14 MAR)auseinander. Nachdem sie diese im Ergebnis bejahen, stellen sie

die weiteren Haftungsvoraussetzungen nach 5 823 Abs. 2 BGB unter Berücksichtigung der besonde-
ren Charakteristika des Kapitalmarktes dar. lhr Fokus liegt hierbei auf dem sog. lnformationsarbitra-
gemodell, welches dem Verbot des lnsiderhandels als kapitalmarktökonomische Theorie zugrunde
liegt
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Rechtsprechung

Kreditrecht

BGH 2t .9.2016 - Xt ZR 309/15

Schleswig-Hol- 20.10.2016-5U62116
steinisches 0LG

Kapitalmarktrecht

BGH 5. 7 .2016 - Xt ZR 254t15

23. 6.2016 - 11 U 9t16

Wirksamkeit einerWiderrufsbelehrung mit der Fußnote

,, N icht für Fernabsatzgeschäfte "

Darlehenswiderruf - N utzungsersatzansprüche

Zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit
dem Erwerb einer Filmfondsbeteiligung wegen vorvertraglicher Aufklärungs-

pflichtverletzungen trotz widerrufenem Finanzierungsvertrag

Beratungsprotokoll; grob fahrlässige Unkenntnis von Beratungsfehlern

21

1L

OLG Celle

LG Frankfurt 26. 7 .2016 - 2-12 O 189/15 Keine anlegergerechte Beratung einer Stiftung bei Empfehlung eines

geschlossenen lmmobilienfonds

lssN 1617-7223

29
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Wir b¡tten unsere Leser um Beachtung!
dP'

C.H.BECK

BKR - Zeitschrift für Bank- und Kapital-
marktrecht

Redakt¡on:
RA Dr, Volker Lang (Verantwortl¡cher

Redakteur im Sinne des Presserechts)

Redaktionsassistentin: Claudia Baumanns
Rheinwerkallee 6, 53227 9onn,
Telefon (02 28) 94 59 45-0,
Telefax (02 28) 94 s945-55,
E-Mail: bkr@beck.de

Manuskripte: Manuskripte sind an die Redak-
tion zu senden. Der Verlag haftet nicht filr
Manuskr¡pte, die unverlangt elngereicht wer-
den. 5ie können nur zurückgegeben werden,
wenn Rückporto beigefügt ist. Die Annahme
zur Veröffentlichung muss schriftlich erfol-
gen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung
überträgt der Aulor dem Verlag C.H.BECK

an seinem Beitrag für die Dauer des gesetz-
lichen Urheberrechts das exklusive, räumlich
und zeitlich unbeschränkte Recht zur Ver-
v¡elfältigung und Verbreìtung in körperlicher
Form, das Recht zur öffentl¡ch€n WiedeL
gabe und Zugänglichmachung, das Recht
zu¡ Aufnahme in Datenbanken, das Recht
zur Speicherunq auf elektronischen Daten-
trägern und das Recht zu deren Verbreitung
und Vervielfältiqunq sowie das Recht zur

sonstigen Verwertung in elektronischer
Form. Hierzu zählen auch heute noch nìchl

l\ilünchen, Poslanschr¡ft: Potfach 40 03 40,
80703 München.
lvledia-Beratung: Telefon (0 89) 3 81 89-687,
Telefax (089) 3 81 89-589.
Disposition, Herstellunq Anzeiqen, technische
D¿ten: Telefon (089)381 89-603, Telefax
(089) 381 89'599, FMail anzeigen@beck.de
Verantwortlich für den Anzeigente¡l:
Eertnn Götz.

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelm-

straße9, 80801 München, Postanschrifl:

Postfach 4003 40, 80703 München, Tel.:

(0 89) 3 81 89-0, Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98,

Postbank l\4linchen IBAN: DE82 7001 0080
0006 2298 02, BIC: PBNKDEFFXXX. Der

Verlag ist oHG. Gesellschafter sind Dr. Hans

D¡eter Beck und Dr. h.c. Wolfgang Bèck,

beide Verleger ìn München.

Erscheinungsweise:
Monatlich.

Bezugspreise 2017: Jährlich 415,-€ (inkl,

Mw5t.), Einzelheft: 40,50 € (inkl. fVwSt.).
Versandkosten jeweils zuzüqlich. Die Rech-

nungsstellung erfolgt zu Beginn eines Be-

zugszeitraumes. Nicht eingegangene Exemp-
iare können nur innerha¡b von 6 Wochen
nach dem Erscheinungstermìn reklamiert

werden, ,ahrest¡telei und -register sind nur
noch mit dem jeweiligen Heft lieferbar

Bestellungen ilber jede Buchhandlung und
beim Verlaq.

KundenServiceCenter:
Telefon: (089) 381 89-750,
Telefax: (0 89) 3 8l 89-358.
E-Mail: kundenservice@beck,de

Abbestellungen müssen 6 Wochen vor
Jahresende erfolgen.

Adressenänderungen: Teiìen Sie uns recht-
zeilig lhre Adressenänderungen mit. Dabei
geben 5¡e bitte neben dem Titel der leit-
schrift die neue und die alte Adresse an.

Hinweis gemäß 5 7 Abs.5 der Postd¡enst-
Datenschutzverordnung: Bei Anschriften-
änderung des Beziehers kann die Deutsche
Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch
dann mitteilen, wenn kein Nachsendeantrag
gestelh ist. Hiergegen kann der Bezieher
innerhalb von l4lagen nach Erscheinen

dieses Heftes beim Verlag widersprechen.

Druck: N0M05 Druckhaus, ìn den Lissen 12,

76547 Sinzheim.

bekannte Nutzungsform€n. Das ìn 5 38
Abs. 4 Urhc n¡edergelegte zw¡ngende Zweit-
verwertungsrecht des Autors nach Ablauf
von 12 lvlonaten nach der Veröffentlichung
bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser
Zeilschr¡ft verötfentlichten Beiûåge s¡nd

urhebenechtlich geschützt. Das gilt auch lür
die veröffentlichten Gerichtsenlsche¡dungen
und ihre Leitsätze, denn diese sind ge-

schülzt, soweit sie vom Einsender 0der von
der Schr¡ftleitung erarbeitet oder redig¡ert
worden sjnd, Der Rechtsschutz g¡lt auch
gegenüber Datenbanken und ähnlichen
E¡nrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift
darf außerhalb der engen Grenzen des

Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche
Genehmigung des Verlags in irgendeiner
Form veru¡elfàltigt, verbreitet oder öffentlich
wiedergegeben oder zugängl¡ch gemacht,

in Datenbanken aufgenommen, auf elektro-
nischen Datenträgern gespeichert oder in

sonstiger Weise elekûonisch vervielfältigt,
verbreitet oder verwertet werden.

Anzeigenabteilung: Verlag
Anzeigenabteilung, Wilhelmstraße

C,H.BECK,

9, 80801

112017IV



Die Aktiørges ellsclraft

Börsenpflichtblatt
der Frankfurter
Wertpapierbörse

Zeitschrift für das
gesamte Aktienwesen,
für deutsches,
europäisches und

inlernati0nales
unternehmens- und
Kapitalmarktrecht

>:'
/

4
L,

' ttlt

r1

lnhalt. 62, Jahrgang . Heft 312017 :\,1i:.

Aufsätze

RA Dr Bernd Graß\, LLM. (Wellington) /
RA FAHUGR Dr Tobias Nikoleyczik
Shareholder Activism und lnvestor ActiVism -
Typische Handlungsweisen aktivistischer
Aktionäre und lnvestoren, angemessene
Vorbereitung und mögliche Reaktion der
Zielgesellschaft

Aktivistische Aktionäre und Investoren habenjüngst für
einigen V/irbel gesorgt. Neben der herkömmlichen Aus-

übung von Aktionärsrechten und weiteren flankierenden

Maßnahmen (,,Shareholder Activism") zeichnet sich ein

neuer Trend des Aktivismus in Form reiner Leerver-

kaufsattacken ab (,,Investor Activism"). Der Beitrag un-

tersucht die Zielsetzungen und typischen Handlungs-

weisen aktivistischer Aktionäre und Investoren und be-

fasst sich in diesem Rahmen insbesondere auch mit der

kapitalmarktrechtlichen Zulässigkeit von Leerverkaufs-

fällen unter dem neuen Marktmissbrauchsrecht. Da das

Auftreten aktivistischer Aktiontire und Investoren in
den nächsten Jahren weiter zunehmen wird, sollten sich

Unternehmen rechtzeitig auf einen möglichen Angriff
vorbereiten und im Ernstfall angemessen reagieren.

RA Dr Carsten Wettich
Aktuelle Entwicklungen und Trends in der
HaupWersammlungssaison 2016 und
Ausblickauf zOfl

Auch wenn grundlegende gesetzgeberische Neuerungen

ausgeblieben sind, gibt es doch eine Reihe neuer und

geänderter Einzelvorschriften, die insbesondere börserì-

notierte Unternehmen in der abgelaufenen Hauptver-

sammlungssaison 2016 zu berücksichtigen hatten. Aus
den Vorjahren bekannte Trends und Entwicklungen ha-

ben sich verstärkt. Betroffen hiervon war einmal mehr

insbesondere der Aufsichtsrat (2.8. Frauenquote, Ab-
schlussprüfungsreform), der damit weiterhin im Fokus

der Corporate Governance-Debatte steht. Der Beitrag

stellt wie in den Vorjahrcn (Wettich, AG 2014,534;
Wettích, AG 2015, 681) die gesetzlichen Neuerungen

und den Umgang der Unternehmen damit vor. Behan-

delt werden weitere praxisrelevante Entwicklungen. So

hat die Diskussion zu Shareholder Activism vor dem

Hintergrund einiger spektakulärer Fälle noch einmal zu-

genommen. Auch im Rahmen der Organhaftung gibt es

interessante Entwicklungen, die einer k¡itischen Würdi-

gung unterzogen werden sollen. Daneben werden aktu-

elle Gerichtsentscheidungen zu den aktienrechtlichen

Mitteilungspflichten sowie zur Frage einer Befreiung

des Aufsichtsratsmitglieds von der Schweigepfl icht
durch die Hauptversammlung bzw. Satzung vorgestellt,

um hieraus mögliche Handlungsempfehlungen für die

Vorbereitung und Durchführung künftiger Hauptver-

sammlungen abzuleiten. Schließlich werden rechtspoli-

tische Entwicklungen zum Aktienrecht auf nationaler

und europäischer Ebene mit Relevanz für Hauptver-

sammlungen betrachtet. Dies betrifft neben der EU-Ak-

tionärsrechterichtlinie die CSR-Berichterstattung über

Nachhaltigkeitsthemen sowie die Änderungs- und Er-

gänzungsvorschläge der Regierungskommission zum

Deutschen Corporate Govemance Kodex.

Steuer-Journal

RA FASTR Prof. Dr Burkhard Binnewies /
RAi n FAinStR Anja Schül ler
Berichtigungspflicht (S 153 AO) nach
Umwandlungen

4e Rechtsprechung

Strafuarkeit des Vorstands wegen Untreue
BGH v. 12.10.2016 - 5 StR 134115

Bewertung des geldwerten Vorte¡ls aus dem
Erwerb von Akt¡en im Rahmen eines
Management-Beteiligungsprogramms
BFH v. 1.9.2016 - VI R 16/15

Prospekthaft pfl ¡cht-Vers¡cherung
OLG Münchenv.20.7.2016 -1 U 3728/14

Mitbestimmung ¡m Konzern
LG Hamburg v. 12.8.2016'413 HKO t38115

Sonderpri,ifung nach einer Unternehmens'
übernahme
LGMünchen Iv.9.6.2016- 17 HKO 6154115
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Der Prioritätsgrundsatz besagt, dass sich im Markenrecht im Fall der Kollision zweier Marken grundsätzlich
immer das ältere Recht durchsetzt. In der Regel kann sich der Bekl in einem Markenverletzungsverfahren
oder der AG in einem Markenlöschungsverfahren daher nicht damit verteidigen, Inhaber einer jüngeren
Marke zu sein. Ausnahmen von dieser Regel gab es bereits bisher, etwa aufgrund der Duldung jüngerer
Marken (Verwirkung). Mit der EU-Markenrechtsreform hat der Unionsgesetzgeber die Verteidigungsmög-
lichkeiten der Inhaber jüngerer Marken nun aber erheblich erweitert und einen Schutz fùr sog Zwischen-
rechte eingeführt.
Von Christian Schumacher und Dominik Hofrnarcher

Aktuelle Entwicklungen
{ EU-Rechtsentwicklung . 16
Jüngste Entscheidungen des EuGH und anhängige Vorabentscheidungs- und Gesetzgebungsver-
fahren
Von Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Høndig, Dominik Hofmarcher und Christian Schumacher

-l Rechtsprechung des EuGH und EuG in Unionsmarkenverfahren . 19
Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken im lnstanzenzug vom EUIPO
Von Katharina Majchrzak und Christoph Bartos

{ Nationale Gesetzgebungsverlahren . 2g
Aktuel le nationale Begutachtun gsverfahren
Von Astrid Abløsser-N euhuber

Ð Rechtsprechung des OLG Wien zu patentamtlichen Entscheidungen . , . . , .

Neue Entscheidungen des OLG Wien in Registerverfahren im lnstanzenzug vom Österreichischen
Patentamt
Von David Plasser und Røiner Beetz

24
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OGH I 2. 7 . 2016,4 Ob 1 08/1 6 k, Werbepreise
Mit Anmerlcung von ITeinhard Hinger

VÍGH 15.10.2016, G103-10412016 ua, Landesausspielung V
Mít Anmerlctmg yon Reinhard Hinger
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RechtsprechunE
å lnfrarot-Heizkörper - Zur unmittelbaren Leistungsübernahme bei Heizkörpern
oGH 30.8.2016,4 0b 140/16s
Mit AnmerÍcungetx von Thomcts Røuch und David Plasser

å Augenoptiker - Fin Augenarzt empfiehlt einen bestimmten Optiker
oGH 30.8.2016,4 0b 133/16m
Mit Anmerkung von Dominilc Hofinarcher

-l Austria ISP Speed lndex - Zum Vergleich der Überlragungsrate von lnternet-
providern
OLG Wien 31.3.2016, 2R140/15w
NIit Annterlcung von Bernltard Tonninger

{ medizini- Kinderwerbung - Mehrwertnummer bei Preisausschreiben
oGH 15. 6. 2016, 4 0b 126116s
N[it Anmerkung von Martina Grama

{ Glücksspielmonopol ll - Glucksspielmonopol und Unionsrecht
VfGH 15. 10. 2016, E945/2016 ua
Mit Anmerkung von Reinhard Hinger

{ Nepafenac - Verhältnis des ESZ zum Grundpatent , , ,

OLG Wien 10.2.2016,34 R 138/15m
Mit Anmerlcung von Andreas Wildhack

+ Mc Fadden - Passworlschutz für öffentliches WLAN
EUGH 15. 9. 2016, C-484114
Mit Anmerkung von Christian Høndig

+ GS Media - Link zur unerlaubten Veröffentlichung
EuGH 8. 9. 2016, C-160/15
Mit Anmerkung von Christian Handig

Berichte
Ð ALAI-Kongress Rom 2016
Von Christian Høndig

{ Stellungnahme des Circle of European Trade Mark Judges 2016
Mitgeteilt von Erich Schwørzenbacher
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Abschlussprrifu ng

Reform der Wirtschaftsprüferausbildung,
zivilprozessuales Bewertungskonzept und
Zukunft des Berufsstandes

Prof. Dr. Claus Luttermann, lngolstadt
Der Gesetzgeber bietet im Rahmen der Wirtschaftsprüferausbil-

dung neben dem herkömmlichen Wirtschaftsprüferexamen die
Anrechnung von Leistungen aus Masterstudiengängen (5 13b

WPO) und die Schaffung anerkannter Hochschulausbildungsgän-
ge (5 Ba WPO). Die Anforderungen regelt der neue Referenzrah-

men vom 29.11.2016 nach 5 4 WPAnTV Damit rückt die Zukunft
des Berufsstandes, den globale Umbrüche (Schuldenkrise, Digi-

talisierung) und europarechtliche Reformen massiv betreffen, ins

Blickfeld. Geboten ist ein trag- und ausbaufähiges Gesamtkon-
zept: Begründet und zivilprozessual gestaltet im Wahrheitsgebot
für Rechnungslegung, Prüfung und Unternehmensbewertung.

D81224699

KURZNACHRICHTEN ¡NTERNATIONALE

RECHNUNGSTEGUNG
D81227180

STEUERRECHT

AUFSATZ
Steuerstrafrecht

AEAO zu 5 153 AO: Unternehmen schützen mit
Tax Compliance
SIB/WP Helmut König I Flo¡ian Teichert, M.5c., beide

Düsseldorf
Mit der Einfügung des AEAO,,ZU 5 153 AO - Berichtigung von
Erklärungen" hat das BMF im Zusammenhang mit Steuerstraf-
taten und -ordnungswidrigkeiten e¡nen protekt¡ven Hinweis
zur Wirkung von Tax Compliance-Systemen aufgenommen.
Dam¡t trifft die Finanzverwaltung erstmals eine Aussage zur
Reichweite eines internen Kontrollsystems, das der Erfüllung
der steuerlichen Pflichten dient. Skizziert werden u.a. die Ein-

flussfaktoren auf die konkrete Ausgestaltung eines solchen
Systems.

D8r224358

Einkommensteuer

Erweiterung der Steuerermäßigung für haushalts-
nahe Dienst- und Handwerkerleistungen gem.
5 35a EStG

RiBFH Dr. Stephan Geserich, München
Mit Schreiben vom 09.11.2016 hat das BMF sein Anwendungs-
schreiben zu 5 35a EStG (Steuerermäßigung bei Aufwendun-
gen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen) vom
10.01.2014 überarbeitet und teilweise an die zwischenzeitlich
zu dieser Vorschrift ergangene Rspr. des BFH angepasst. Es

werden die wesentlichen Änderungen dargestellt.

D81224097

KOMPAKT
Einkommensteuer/Lohnsteuer

Neues Reisekostenrecht: Keine erste Tätigke¡tsstätte
bei Leiharbeitnehmern
RiFG Prof. Dr. Volker Kreft, Hannover

Ð81227406

www.der-betrieb.de

VERWALTU NGSANWEISU NG EN

Bila nzsteu errecht

AfA eines in der Ergänzungsbilanz eines Mitunter-
nehmers aktivierten Mehrwerts für ein bewegliches
Wirtschaftsgut
BMF, Schreiben vom 19,12.2016

DB'.t226541 s.156

Körperschaftsteuer/Abgabenord nung

Dienstleistungen zwiscþen steuerbegünstigten
Konzern gesel lschaften
OFD NRW, Verfügung vom 18.01.2017

D81227504

Ei nkom mensteuer/Kapita lertragsteuer

Steuerliche Berücksichtigung von Prämien bei
wertlos gewordenen Optionen
OFD NRW Kurzinformation ESt vom 27.12.2016

D81227243

Abgabenordnung
Zurückweisung der wegen Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der Nichtabziehbarkeit
von Beiträgen zu Rentenversicherungen als

vorweggenommene Werbungskosten eingelegten
Einsprüche und gestellten Änderungsanträge
Oberste Finanzbehörden der Länder, Allgemein-

verfügung vom 16.12.2016

D81224881

ENTSCHEIDUNGEN
Bi lanzsteuerrecht

Keine Ergänzungsbilanz für persönlich haftenden
Gesellschafter einer KGaA bei Zahlung eines Auf-
geldes auf die Sondereinlage und nachfolgender
Einziehung von Kommanditaktien
BFH, Urteil vom 07.09.2016 - lR57l14

Ð91227662

Gewinnermittlung
Überentnahmen wegen der Entnahme von Wirt-
schaftsgütern, die bereits vor dem 01.01.1999 zum
Betriebsvermögen gehörten

BFH, Urteil vom 24.11.2016 - lV R 46/13

081227667

s.157

s,137 s.158

s.144

s.159

s.160

s.146

s.163

umsatzsteuer

Umsatzsteuerrechtliche Organschaft: Zur organisa-
torischen Eingliederung und eigenständigen Unter-
nehmenstätigkeit des Organträgers
8FH, Urteil vom 12.10.20'16 - Xl R 30114

D81227664

Umsatzsteuer

Steuerfreie Übernahme von Verbindlichkeiten

BFH, Uvteil vom 30"11.2016 - V R 18116

D81226675

5.166

s.152

DERBETRIEB Nr.04 27.01M2

s.155

s.169



www.der-betr¡eb.de

WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Wirtschaftspfl.iferrecht
Der einheitliche Abschlussprüfer in konzernierten
Unternehmen von öffentlichem lnteresse
RA Astrid Gundel, FrankfurtiM. / Prof. Dr. iur. Dr. h.c.
mult. Peter Hommelhoff, Frankfurt/M. / WplStB Georg
Lanfermann, Berlin
ln Unternehmen von öffentlichem lnteresse an der Spitze eines
Konzerns verhindern die Vorgaben aus der EU-Abschlussprü-
fungs-Verordnung künftig die Berufung eines konzernweit
einheitl¡chen Abschlussprüfers nach den einseitigen Vorstel-
lungen der Konzernmutter. Um dennoch unverändert einen
einheitlichen Prüfer bestellen zu können, werden eine kon-
zerninterne Koordinierungsstelle/-verfahren vorgeschlagen,
die der zwingend eigenverantwortl¡chen Entscheidung eines
jeden Prüfungsausschusses im Konzern gerechtwerdeniollen.

D81226062

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitsvertragsrecht

Rechte des Arbeitgebers bei Arbeitsunfähigkeit des
Arbeitnehmers
RAin/FAinArbR Kathrin Vossen, Köln
Es wird eine ausführliche Übersicht darüber gegeben, welche
Rechte und Handlungsspielräume des Arbeitgebers bei krank-
heitsbedingter Abwesenheit des Arbeitnehmers bestehen.

D81226053 5.187

s. r93

KOMPAKT
lnsolvenzrecht

Vorsatzanfechtung: Zur Beweislast des Gläubigers
für die Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit des
Schuldners
RA Dr. Kolja Ðörrscheidt, Frankfurt/M./Berlin
D81227239

ENTSCHEIDUNGEN
Personengesellschaftsrecht

Kündigung eines Mietverhältnisses: Berufung einer
teilrechtsfähigen GbR auf Eigenbedarf eines ihrer
Gesellschafter oder dessen Angehörigen
BGH, Urteil vom '14.12.2016 - VlllZR232115
D81226827

5teuerberaterrecht
Kein Erfordernis der Angabe der Berufsbezeichnung
,,Rechtsanwalt" im Namen einer Steuerberatungs-
gesellschaft nach dem PartGG
OLG München, Beschluss vom 01.12.2016 - 31

D8122s309

KOMPAKT
Befristu ngsrecht

Die Durchführung eines Projekts als Sachgrund für
eine Befristung
RAIFAATbR Klaus Thönißen, LL.M. {5an Francisco}, Essen

D81223768

Kündigungsrecht

Privater Drogenkonsum als Kündigungsgrund
ßA Florian Marquardt, Frankfurt/M.

D8122s887

ENTSCHEIDUNGEN
Betriebsverfassun gsrecht

Bei Betriebsstilllegung bleibt der Betriebsrat nur
so lange im Amt, wie dies seine Beteiligungsrechte
funktional erfordern
BAG, Beschluss vom 11.10.2016 - t ABR 51/14

081223368

Betriebsverfassun gsrecht

Betriebsvereinbarungen zur innerbetrieblichen
Entwicklung von Mitarbeitern grds. keine
Auswahlrichtlinien
BAG, Beschlussvom 11.10.2016- 1 ABR49/14

D81223771

Kündigungsrecht

Arbeitnehmer kann bei unvorsichtiger Formulierung
eines Angebots nach 5 1a KSchG Abfindung doppelt
verlangen
BAG, Urteil vom 19.07.2016 - 2 AZR 536115

D8't224706

s.'t71

s.178

s.194

s.195

5. r79

s.195

o
c

/'; iî s.196

REFERENTEN

I Dr. Achim Pross, Leiter der Abteilung ftir internationa[e
Zusammenarbeit und Steuerverwaltung, 0ECD

I Hartmut Foerster, Seconded National Expert, European
Commission, DG Taxation and Customs Union, Unit D2
Direct Tax Policy and Cooperation

I Dr, Michae[ Schwenke, Richter am Bundesfrnanzhof,
L Senat

f Michael Selt, Bundesministerium der Finanzen

u.v.a.

THEMEi¡

I Internationale Vorhaben und deren steuer-
politische Notwendigkeiten aus Sicht der 0ECD

und der Europäischen Komission

I Steigende Anforderungen an ,,Tax Comptiance-Systeme"
bei internationaten Strategien und Sachverhalten

I Post-BEPS - Nächste Schritte und Handlungs-
empfehlungen

I Die Wirkungen der Anti-BEPS-Gesetzgebung auf die
Rechtsprechung des BFH

u.v.m.

Termin;

3. März 2017 | 09.00 - 17.30 Uhr

Veranstaltungsort:

litanic Chaussee Hotel Berlin

Fon: 030 31168580

Teí[nahmegebühr:

Normalpreis 495 € zzg[. [4wSt.

Frühbucherpreis bis zum L5.02.2Q!7t

295 € zzgl. NlwSt.

Vorzugspreis ftir Abonnenten von

DER BEIRIEB: 371,25 € zzgl. MwSt.

vqn?4{*¡ltt!.:üft*gilfii¡iå ;.. 1,1':r,'. ;

InternationaI Tax Conference
3. MÄRZ 2017 | BERLTN

Infor$ôtion und Anrneldung: www,fachmedien-veranstaltungen.de/¡r*ernationôl.tax I fon o21i 887-285o I eM¿ll: verangtattr¡ngen@tachmedlen.de
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GESETTSCHAFTS. & STEUERRECHT

Sigrun Adrian: Aktuetle Gesetzesänderungen 2017

Um den Jahreswechsel sowie im Laufe des Jahres treten zahtreiche Gesetzesänderungen in Kraft. So bringt zB das ETbRAG 2015, das
größte Reformunterfangen des Gesetzgebers im Ke¡"nbereich des Zivilrechts seit Einführung des ABGB 1811, erhebtiche Änderungen
im Erbrecht, oder das APRÄG 2016 etliche Neuerungen im Bereich des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts. Dies und weitere
Gesetzesänderungen werden in diesem auszugsweisen Überblick behandelt.

Erich Lochmann: Aufzeichnungs-, Dokumentations- und Sorgfaltspflichten im Rechnungswesen

Beginnend se¡t 2006 gibt es zusätzliche Aufzeichnungs-, Dokumentations,- und Sorgfaltspflichten in der BAO und der Umsatzsteuer.
Neu ist in diesem Zusammenhang vor atlem, die Etablierung einer umfassenden Dokumentationspfticht der gesamten
Geschäftsereignisse und Geschäftsprozesse. Unternehmen sotlten dringend ihre buchhalterischen und umsatzsteuerlichen Prozesse
nach den verschärften Anforderungen ausrichten und eine entsprechende Verfahrensdokumentation erstellen.

TUDIKATUR STEUERRECHT

1

8

l,\lerner VUiesner: Neues zur Gruppenbesteuerung 11

IUDIKATUR GESETTSCHAFTSRECHT

Thomas Wenger: Gewährleistung beim Anteilskaufvertrag t4

RECHNUNGSWESEN

Niklas Hanusch/Anton Schmidl: Going Concern und Abschlussprüfung - Teil I
Die Beurteilung der Annahme der Unternehmensfortführung (,,Going-Concern-Prämisse") kann eine der schwierigsten und
bedeutsamsten Fragen sowohl der Rechnungstegung als auch der Abschtussprüfung sein. ln diesem Beitrag wird zunächst die
Durchführung der Abschlussprüfung im Hinbtick auf Going Concern des geprüften Unternehmens behandelt. Die Auswirkungen
der Prüfungsergebnisse auf die Berichterstattung des Abschlussprüfers, insb im Bestätigungsvermerk, werden im Folgebeitrag im
nächsten Heft dargestellt.

INTERNATIONATER RUNDBLICK

1B

Katharina van Bake[-Auer/Carina Stojaspal 24

REVISION & KONTROTTE

Regina Reiter: APAG 2016 - tinderungen und Neuerungen im System derAufsicht fürAbschlussprüfer und geprüfte
Unternehmen

Mit dem APAG 2016 wurde die Aufsicht über Abschtussprüfer an die EU-Vorschriften angepasst. Änderungen und Neuerungen in
Detailbereichen gab es für die Qualitätssicherungsprüfung; neu geregett wurden die verpflichtenden lnspektionen für PlEs.

Michael Vertneg; Kapitalmarktnotierte Unternehmen in den lnternationat Standards on Auditing

f\4it derverpflichtenden Anwendung der ISA in Österreich und dem lnkrafttreten von ISA T0l gewinnt der Begriff ,,tisted entity" erheblich
an Bedeutung. Gleichzeitig steht die Anwendung derAbschlussprüfer-Verordnung für,,pubtic interest entities" bevor, die ebenso -
teilweise konkurrierende - Anforderungen an den Bestätigungsvermerk enthätt. Der Beitrag erläutert die Definitionsmerkmale eines
kapitalmarktnotierten Unternehmens und die Unterschiede zu Unternehmen von öffenttichem lnteresse.

27

31
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FINANZIERUNG
Standpunkt
Beteiligungsfi nanzierun g erleichtern -
lnnovationen fördern
Dr. Michael Meister, Berlin
ó¡e zunehmende Globalisierung und Digitalisierung stellt für

die deutsche Wirtschaft eine 9roße Herausforderung dar, ins-

besondere für junge innovative Unternehmen' Auch deshalb

hat das deutsche Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die

Unternehmensfinanzierung durch die Bese¡tigung steuerlicher

Hemmnisse bei der Nutzung von Verlustvorträgen erleichtert.

cF1226064

Digitalisierung/Finanzdienstleistungen/FinTech
Droht Banken die feindliche Übernahme durch FinTechs?

Prof. Dr. Peter Scholz, Hamburg
F¡nTechs traten in der Vergangenheit häufig mit dem Ziel auf, den

Bankensektor zu revolutionieren. Der Beitrag beleuchtet unter
Berücksichtigung der Neuen lnstitutionenökonomik, in welchen
Geschäftsbereichen FinTechs der Wettbewerb leichterfallen dürf-
te und in welchen Marktsegmenten es schwierig werden kônnte.

cFt224399

Unternehmensführung/Controlling/Kennzahlensysteme
Steuerung mit Kennzahlen: Die Qual der Wahl im
Zahlendschungel
Marco Göck / Martin Dresp, beide Stuttgart
Die erfolgreiche Steuerung eines Unternehmens stellt für Ent-
scheidungsträger eine zentrale Herausforderung dar. Die Ergeb-
nisse der Untersuchung von 145 Unternehmen sollen zur Orien-
tierung und Hilfestellung bei der Überprüfung eines bestehen-
den oder der Festlegung eines neuen Steuerungssystems dienen.

cF1226703

Anle¡hemarkt/Rat¡ng
Konsequenzen von Ratingänderungen
Prof. Dr. Bernhard Pellens / Dennis Starke, M.Sc.,

beide Bochum / Daniel Damke, M.Sc., Essen
lm Beitrag werden auf Basis von Unternehmensanleihen, die
an westeuropäischen Börsen im Zeitraum von 2002-2015 no-
tiert waren, Kursreaktionen infolge von Ratingänderungen
untersucht. Die Ergebnisse zeigen gegenläufige Kurseffekte für
positive und negative Ratingänderungen, die zudem auf asym-
metrische Reaktionsstärken hindeuten.

cF1216261

KAPITALMARKT
Börsenenentwicklung/lPO/Kapitalmarktfi nanzierun g

Das Börsenjahr 20'16: Schwache Neuemissionen und
e¡n neues SME-Handelssegment
Dr. Konrad Bösl, München
Die Neuemissionstätigkeit in Deutschland war auch im iahr 2016
schwach. Der Beitrag analysiert das IPO-Jahr 2016 und unterzieht
zudem das neue Handelssegment für kleinere und mittlere
Unternehmen der Deutsche Börse AG einer kritischen Analyse.

cF1226545

Kapitalmarktinstrumente/Contingent Convertible Bonds
Bewertung von CoCo-Bonds - Eine empirische Analyse
Julia Hermann, M.Sc. / Dipl. Math.-Oec. Patrick
Eschenburg / Prof. Dr. (hristoph Kaserer, alle München
Um mit der fehlenden regelmäßigen Beobachtbarkeit der
Eigenkapitalquote als Hauptpreistreiber von CoCo-Bonds
umzugehen, haben sich unterschiedl¡che Modelle entwickelt.

www.cf-fachportal.de

lm Beitrag werden zwei Modelle zur Bewertung von CoCo-

Bonds empirisch untersucht.

cF1226373

Rechnungslegung/Regulierung
Gibt es Regulierungsbedarf für Alternative
Leistungsmaße?
Prof. Dr. Manfred Kühnberger, Berlin
Non-GAAP-Performancemaße sind in der Unternehmenspraxis
weit verbreitet. Ohne Zweifel können sie sinnvolle, notwendige
Ergänzungen zur Pflichtpublizität darstellen, aber auch ein op-
portunistisch genutztes lnstrument der Adressatenbeeinfl ussung
sein. Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob und welchen
Regulierungsbedarf es für diese freiwillige Mehrpublizität gibt.

cF1224398

BEWERTUNG

Unternehmenswert/Kennzahlensysteme
lnternationaler Vergleich der Marktwert-Buchwert-
Gegenwartswert-Lücke im Zeitablauf
Prof. Dr. Dirk Honold, Nürnbery I Prcl. Dr. Rolf Uwe

Fülbier, Bayreuth / Prof. Dr. Andreas Weese, Nürnberg /
Dr. Matthias Schmusch, Eschborn / Konrad Meyer /
Dr. Björn Brand, beide München
Das Konzept der Marktwert-Buchwert-Gegenwartswert-Lücke
und das daraus resultierende Zukunftspotenzial wird in dem
Beitrag zum ersten Mal konkret auf den DAX 30, den EURO

STOXX 50 sowie den Dow Jones lndustrial Average angewandt.

cÊl227193

Bilanzanalyse/Planungsrechnung/Kapitalkosten

Kapitalkostenstudie 2016: Wertmessung - quo vadis?

Dr. MarcCastedello, München/Stefan Schöniger, Hamburg
Die KPMG AG hat 2016 zum elften Mal eine Kapitalkostenstu-
die mit dem Ziel durchgeführt, die von den bilanzierenden
Unternehmen im Rahmen des lmpairment-Tests nach IFRS/

IAS verwendeten Kapitalkosten zu erheben und auszuwerten.
Der Beitrag zeigt die w¡chtigsten Ergebnisse.

cF1224416

Unternehmenswert/Corporate Social Responsibility
Extra-Financials in der Unternehmensbewertung
Prof. Dr. Matthias Meitner, München
Extra-Financials haben häufig nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss auf den Unternehmenswert. Die Berücksichtigung im
Bewertungsmodell fällt jedoch häufig schwer. lm Beitrag wer-
den zentrale Herausforderungen im Umgang mit dieser lnfor-
mationsklasse diskutiert und Möglichkeiten der Abbildung im
Bewertungsmodell anhand von Beispielen dargestellt.

cF't226544

MERGERS & ACQUISITIONS

Unternehmenskauf/Recht/Kaufvertrag
Obliegenheitsverletzung durch die Sicherungs-
abtretung von Gewährleistungsansprüchen aus dem
Unternehmenskaufvertrag bei bestehender W&l-
Versicherung
RA Michael Schuhmacher, Frankfurt/M.
Käufer von Unternehmen sichern sich zunehmend über sog. War-
ranty & Indemnity-Versicherungen ab. Wird für die Finanzierung
Fremdkapital benötigt, müssen Käufer ihre Gewährleistungsan-
sprüche aus dem Kaufvertrag häufig zur Sicherheit abtreten. Der
Beitrag zeigt die Risiken einer solchen Sicherungsabtretung.

cF1226656 s.64
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